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RS OGH 1969/10/14 8Ob196/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1969

Norm

ABGB §879 BIIe

ABGB §879 BIIo

WWG §25

Rechtssatz

Die Vereinbarung zwischen dem Bevollmächtigten des Liegenschaftseigentümers und dem mit der Überprüfung der

Einreichungsunterlagen und der Rechnungen betrauten Prü9ngenieur, wonach letzterer dem Bevollmächtigten des

Liegenschaftseigentümers für die Erteilung des Auftrages fünfundzwanzig Prozent des ihm gebührenden, aus Mitteln

des Wohnhauswiederaufbaufonds zu zahlenden Honorars zusichert, ist nichtig.
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